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Guten Tag, 
 
Sie erhalten heute die aktuelle Mitglieder-Information von Ihrer kvw-Zusatzversorgung.  
 
Mitglieder-Information 3 / 2018  
 
// Anhebung des Pflichtbeitragssatzes im Abrechnungsverband II ab dem 1. Januar 2019  
 
Bitte beachten Sie, dass ab dem 1. Januar 2019 der neue Pflichtbeitragssatz inklusive Arbeitnehmerei-
genbeteiligung im Abrechnungsverband II (AV II) 6,7 % beträgt. Er setzt sich zusammen aus 6,4 % Ar-
beitgeberanteil und 0,3 % Arbeitnehmereigenbeteiligung.  

Grund für die Erhöhung ist der Beschluss des Kassenausschusses, den Pflichtbeitragssatz im kapital-
gedeckten AV II in drei Stufen ab dem 1. Januar 2018 anzuheben. Zum kommenden Jahresersten er-
folgt also die zweite Stufe der Anhebungen. (vgl. Rundschreiben 1 / 2017)  

Weiter zu unserem Rundschreiben 1 / 2017   

Weiter zu allen Berechnungs- und Grenzwerten  

Gerne nutzen wir die Gelegenheit, Sie auch darüber zu informieren, dass wir bis Freitag, 21. Dezember 
2018, und dann wieder ab Mittwoch, 2. Januar 2019, für Sie erreichbar sind.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ihre kvw-Zusatzversorgung 
 
KONTAKT 
Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe 
kvw-Zusatzversorgung 
Zumsandestraße 12 // 48145 Münster 
Tel. (0251) 591-6749 // Fax (0251) 591-5915 
zusatzversorgung@kvw-muenster.de 
www.kvw-muenster.de 

 

https://www.kvw-muenster.de/download/Arbeitgeber_ZV/Rundschreiben/2017/kvw-Rundschreiben_1-2017_Pflichtbeitragssatz_im_Abrechnungsverband_II.pdf
https://www.kvw-muenster.de/arbeitgeber/betriebsrente/service/arbeitgeber/betriebsrente/downloads#berechnungs-und-grenzwerte

